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Allgemeine Hinweise zur Priifung

« Dieser Prifungsfragebogen umfasst 8 Seiten (die vorliegende Seite inbegriffen).

» Kontrollieren Sie bitte lhren Aufgabensatz auf Vollstandigkeit. Fehlende Seiten sind
umgehend der Priifungsaufsicht zu melden.

« Fir die Beantwortung der Fragen stehen zwei Stunden zur Verfiigung
(Ausnahme: bewilligte Gesuche um Verlangerung).

o Die Prifung umfasst 2 Teile. Im ersten Teil finden Sie 10 Aussagen, die Sie auf ihre
Richtigkeit zu prifen haben. Jede vollstandig korrekte Antwort gibt 2 Punkte (insgesamt
20 Punkte). Der zweite Teil besteht aus drei Fallen, die insgesamt mit 55 Punkten bewertet
werden. Total sind bei korrekter Beantwortung der Fragen und Losung der Fall¢ 78 Punkte
mdglich.

¥

» Priifungsrelevante Erlasse/Gesetze sind: Das Zivilgesetzbuch (ZGB, SR 210), das
Obligationenrecht (OR, SR 220), das Fusionsgesetz (FusG, SR 221.301) sowie die
Handelsregisterverordnung, SR 221.411), allesamt enthalten in der Textausgabe
Gauch/Stéckli, 52. Auflage (ZGB/OR inklusive Anhdnge). Es gelten die Bestimmungen
geméss Merkblatt zur Verwendung eigener Gesetze sowie des Merkblattes zu schriftlichen
Prifungen.

Andere Hilfsmittel, insbesondere elektronische Hilfsmittel, sind nicht erlaubt.

» Alle Antworten sind — ohne gegenteiligen Hinweis bei einer einzelnen Aufgabe — zu
begriinden und soweit méglich mit exakten Rechtsnormen zu belegen (Angabe von
Artikel und Absatz, Buchstabe, Ziffer, usw.).

- Bitte schreiben Sie gut leserlich und bezeichnen Sie klar, auf weiche Frage sich Ihre
Antwort bezieht. Unleserliches wird nicht korrigiert und nicht bewertet.

« Versehen Sie bitte alle Blatter mit lhrer Priffungslaufnummer und Seitenzahl.

» Schreiben Sie nicht auf die Riickseite der Blatter. Es wird jeweils nur die Vorderseite
eingescannt.

« Am Ende der Priifung:
eScan-Deckblatt und alle mit der Priifungslaufnummer versehenen Blatter sind in den
Priifungsumschlag zu legen. Dieser ist mit der Matrikelnummer zu beschriften und
verschlossen der Prifungsaufsicht abzugeben. Verbleiben Sie an Ihrem Priifungsplatz bis
die Prifungsaufsicht alle Priifungsumschidge eingesammelt hat.

Wir wiinschen Ihnen viel Erfolg!

Gesellschaftsrecht 118




Priifungslaufnummer CD £7Q“' N

Teil 1 (insgesamt 20 Punkte, pro Frage 2 Punkte)

Nachfolgend finden Sie 10 Aussagen (Nr. 1-10). Prifen Sie diese Aussagen auf ihre
Richtigkeit. Ist die jeweilige Aussage vollsténdig (in allen Teilen) richtig, kreuzen Sie
Jrichtig“ an (ohne Begriindung!). Ist die Aussage ganz oder teilweise falsch, kreuzen
Sie ,falsch an und erlédutern Sie, in welchen Teilen die Aussage falsch ist und weshalb
dies so ist. Belegen Sie lhre Begriindungen - soweit mdglich — mit exakten
Gesetzesbestimmungen (Angabe von Artikel und Absatz, Buchstabe, Ziffer, usw.).

1. Ein Gewerbe ist eine selbststéndige, auf dauernden Erwerb gerichtete
wirtschaftliche Téatigkeit, wobei die wirtschaftliche Tatigkeit voraussetzt, dass
eine Gewinnabsicht besteht.

O  richtig (keine Begriindung) M falsch (Begriindung)
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2. Der Handelsregisterfiihrer muss bei der Eintragung einer Tatsache ins
Handelsregister die Einhaltung der formellen (registerrechtlichen) und der
materiell-rechtlichen Voraussetzungen priifen.

I richtig (keine Begriindung) /% falsch (Begriindung)
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4.5 = 41
5er = 47.5
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3. Es ist zuldssig, eine Jahresrechnung jeweils von Juli bis Juni des nichsten
Jahres zu erstellen.

m richtig (keine Begriindung) O falsch (Begriindung)

. Das Erléschen der Prokura muss nur im Handelsregister eingetragen werden,
wenn auch die Erteilung eingetragen wurde.

O  richtig (keine Begriindung) ;Xi falsch (Begriindung) i
. : . ' T
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Die einfache Gesellschaft hat keine eigene Rechtspersonlichkeit. Ihr fehlen

deshalb die Rechts- und Parteifahigkeit. Sie ist aber handiungs-, prozess- und

betreibungsfahig.

O  richtig (keine Begriindung) % falsch (Begriindung) —
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6. Das Aktienkapital entspricht den vorhandenen Vermégenswerten der
Aktiengesellschaft.

O richtig (keine Begrindung) X falsch (Begrindung)
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7. Der Substanzwert einer Aktie bestimmt sich nach dem Bruttovermégen der
Gesellschaft. .
)

ﬂ( richtig (keine Begriindung) O falsch (Begriindung)

8. Die Revisionsstelle hat ausnahmslos keine Geschéftsfiihrungsaufgaben.

X richtig (keine Begriindung) O  falsch (Begriindung) //
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Falsch; Rechn. nicht reale Grösse. 

Sugasthiga
Notiz
fasclh, sie hat unter gewissen Bestimmungen: bsp.: wenn der VR nicht handelt 699 I und bei offensichtlicher Überschuldung muss er das Gericht anrufen OR 729c 
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9. Bei einer Einpersonen-GmbH eriibrigen sich formelle Beschlussfassungen. [

Qﬁ, richtig (keine Begriindung) O falsch (Begriindung)

'.Die Spaltung nach dem Fusionsgesetz steht nur der Wﬁ, der
GmbH und der Genossenschaft offen.

O  richtig (keine Begriindung) /k( falsch (Begriindung) e
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falsch: muss formelle Beschlüsse fassen. Bspw.: bei Dividendenbezug. 


Priifungslaufnummer OOEDD

Teil 2: Falle (Fall 1, 2 und 3; insgesamt 55 Punkte)

Fall 1: Xaviers «Clay-Dough» (25 Punkte)

@avier QX.) betreibt ein Sanitdrgeschaft. Bei der Installation von Sanitdranlagen

verzichtet Xavier konsequent auf den Einsatz chemischer Stoffe und setzt stattdessen
auf das sogenannte «Clay-Dough»-Verfahren zur Abdichtung von Leitungen. Wegen
seiner Pionierrolle auf dem Gebiet des Bauens mit natirlichen Rohstoffen erschienen
kirzlich gleich in mehreren Fachzeitschriften Beitrdge (iber Xaviers Geschéft. Die
plétzliche Bekanntheit bescherte ;Xavier zahirsiche neue Auftrigel Xavier méchte
deshalb sein Geschéft ausbauen. thm persénlich fehlen dazu jedoch die:Snanziellen |

Hittel G, Gt 2, hILG
Xaviers wohlhabender Onkel, Dr. “HY.), fhait d?fﬁaghéftsmodellrseines Neffen fiir
vielversprechend und ist bereit, Xavier CHF 100" zur Verfiigu -stellen f Xavier

soll im Gegenzug einen vom Qumchdftsgewinn abhangigen Zingleisten; und die @f 1
!

Investitionen nach spatestens zehi Janhren zuruckzahlen. Dr. Yej bedingt sic
MiMstimmywieﬂlﬂ‘W aus, gritt aber gegen aussen nicht auf und
soll sich nicht an einem allalligen Verlust bétéili -’L»{’ﬁ, (?\QS'UIM
BauherriZeno (Z.) ist ebenfalls begeistert von Xaviers naturbelassener Bauweise und
vergibt deshalb die Sanitérarbeiten af‘geinem Einfamilienhaus an Xavier; Xavier, der
aufgrund der vollen Auftragsbiicher sehr gestresst ist, dichtet die Leitungen der neuen
Sanitéranlagen unsorgféltig abi In der Folge entsteht ein horrender Wasserschaden an

Zenos Einfamilienhaus, dessen Behebung Zeno CHF 120'000 kostet. Diese Kosten
will Zeno nicht selber tragen.

Zeno weiss mittlerweile, dass Xavier kein Geld hat. Er. hat nachtraglich aber erfahren,
dass der wohlhabende Onkel Dr. Yej seine Finger im Spiel hat und will eine
Schadenersatzklage gegen ihn anstrebenf

Frage: Wie beurteilen Sie die Chance, dass Zeno erfolgreich eine Klage
gegen Dr. Yej durchsetzt?

Gesellschaftsrecht 6|8
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Fall 2: Kapitalerh6hung mit Hiirden (22 Punkte)

ERERL) verfiigt Uber ein Aktienkapital von CHF&;@D‘OOD.{
3200+ menaktler; a ®HF 100! Nennwert eingeteilt. ZAndrea :
(A3, Beat (B.) und Ghnstop  (C.) Halten je einen Drittel der Aktien (400 Namenaktier &
CHF 100 Nennwert).}

Waéhrend Andrea und Beat in Fragen betreffend die Zastro Active Invest AG
regelméssig ein Herz und eine Seele sind, hat Christoph oft andere Vorstellungen.
Andrea und Beat sind haufig genervt von Christophs abweichender Melnung und
mochten diesen als Gesellschafter loswerden. Christoph ist nicht bereit, seine Aktien
zu verkaufen. Andrea und Beat Uberlegen sich deshalb, wie sie Christophs Einfluss auf
die Zastro Active Invest AG minimieren kénnen.!

Als die Zastro Active Invest AG an einen Punkt gelangt, an welchem sie klarerweise
neues Kapital bendtigt, um ihre Geschéftstétigkeit weiterfilhren zu kénnen, sehen
Andrea und Beat ihre Chance gekommen: Am 45, Januar 2019 wird anlasslich einer
ausserordentlichen Generalversammiung eine Kapitalerhhung von CHF 120" 000 auf
CHF 1'620'000 durch die Ausgabe von 15'000 vollliberierten Namenaktien : mit
Nennwert yon CHF 100 zum Aus@&bepreis von CHI—‘I@ traktandierf. Andrea und
Beat stimmen der Kapitalerhdhung zu; Christoph stimmt dagegen. Der Kapital-
erhdhungsbeschluss kommt damit zustande.

Aus finanziellen Griinden ist Christoph nicht in der Lage, seine Bezugsrechte
auszulben. Er kommt zu lhnen und will von Ihnen wissen, was er tun kann, damit die
Kapitalerhdhung nicht vollzogen wird. Er ist der Auffassung, dass die Kapitalerhéhung
fur ihn sehr schédlich sei, weil sie zu einer Verwiisserung seiner Rechte fillire. In der
gewahlten Ausgestaltung wire er lediglich noch Minderheitsaktiondrizu rund 2.5%. ‘;
Durch eine andere Ausgestaltung der Kapitalerhbhung, etwa die Ausgabe von
#'500 Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 100 zu einem Ausgabepreis von
CHF 1'000, wére er weniger stark beeintrachtigt worden. Sein Anteil an der Zastro
Active Invest AG wiirde so wenigstens noch rung 14.8% betragen.

F e'1: Wie kann Christoph verhindern, dass die Kapitalerh6hung ins
Handelsregister eingetragen wird? Wie lange hat er Zeit zum
Handein? (5 Punkte)
e

rage 2.a): Was kann Christoph gegen den Beschluss der General-
versammlung unternehmen? Wie lange hat er Zeit zum Handeln?
(8 Punkte)

Frage 2.b): Wie schitzen Sie die Erfolgschancen eines Vorgehens ein?
(9 Punkte)

Gesellschaftsrecht 7|8
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Fall 3: Partmpatlon im Rebberg (8 Punkte)
bezweckt die Unterstutzung ihrer rund

, 6nia | Mitglied
VenNaItun hat von szpatnensschemén gehort, die derﬁesaﬂscha offenbar zwar

néue Mittel elnbnngmr kein Stimmrecht vedihen. Das wire fiir die
Reblaube Genossenschaft genau das Richtige. Sie braucht namlich Geld fir den
kapitalintensiven Anbau und Vertrieb, méchte aber nicht noch mehr stimmberechtigte
Mitglieder haben, die Abstimmungen noch komplizierter machen.

Xenia kommt zu thnen und will von lhnen Folgendes wissen:

Frage 1: Was ist ein Partizipationsschein? (2 Punkte)

Frage 2: Kommen Partizipationsscheine fiir die Reblaube Genossenschaft
als Finanzierungsmittel in Frage? (6 Punkte)

Gesellschaftsrecht 8|8
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Ich habe hier die Haftung nicht beantwortet.  Punkte Verlust. 
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Frage 1: Handelsregistersperre in der Verordnung. Nur so kann er diesen Eintrag verhindern. Und er muss so schnell wie möglich handeln. Innert 10 Tagen muss er eine vorsorgliche Massnahme verlangen. Steht auch im HRegV. 
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